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1. Instanz

Aktenzeichen S 22 RJ 1956/00
Datum 27.09.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 17 RJ 77/02
Datum 12.11.2003

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 27.
September 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r
das Berufungsverfahren nicht zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die 1952 geborene KlÃ¤gerin verfÃ¼gt Ã¼ber keine abgeschlossene
Berufsausbildung. Zuletzt war sie seit Oktober 1984 als Pflegehelferin in einem
stÃ¤dtischen Altenheim tÃ¤tig. Seit MÃ¤rz 1999 ist sie arbeitsunfÃ¤hig erkrankt. Ein
vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung â�� MDK â�� am 15.
September 1999 erstelltes Gutachten gelangte zu der EinschÃ¤tzung, es liege eine
erhebliche GefÃ¤hrdung der ErwerbsfÃ¤higkeit vor.

Nachdem die KlÃ¤gerin einen Rehabilitationsantrag gestellt hatte, veranlasste die
Beklagte eine Begutachtung durch den Arzt fÃ¼r Innere Medizin Dr. R, der die
DurchfÃ¼hrung eines psychosomatischen Heilverfahrens fÃ¼r SuchtgefÃ¤hrdete
empfahl (Gutachten vom 3. Januar 2000). Dieses wurde vom 28. MÃ¤rz bis 9. Mai
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2000 durchgefÃ¼hrt. Im Entlassungsbericht vom 17. Mai 2000 der Klinik S in B D
wurden die Diagnosen

rezidivierende depressive StÃ¶rung,
chronische Alkoholkrankheit (trocken seit 10/99),
arterieller Hypertonus,
Nikotinabusus

gestellt. Zum LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin heiÃ�t es, sie sei als arbeitsfÃ¤hig
entlassen worden. Es bestÃ¼nden keine EinschrÃ¤nkungen des
LeistungsvermÃ¶gens, so dass sie die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als
Altenpflegerin oder gleichwertige TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
vollschichtig aufnehmen kÃ¶nne.

Im Juli 2000 stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten einen Antrag auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit und machte dazu geltend, sie leide an Hypertonie,
Depressionen und Panikattacken. Die Beklagte prÃ¼fte das Vorliegen der
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die beantragte Rentenart, zog
Berichte Ã¼ber stationÃ¤re Behandlungen im Krankenhaus N vom 21. MÃ¤rz bis 10.
April 1999 sowie im J Krankenhaus vom 7. bis 30. Oktober 1999 bei und holte eine
prÃ¼fÃ¤rztliche Stellungnahme von Dr. R (vom 20. Juli 2000) ein, der angab, die
KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch mittelschwere und zeitweise schwere Arbeiten
uneingeschrÃ¤nkt in allen Haltungsarten verrichten. Eine AlkoholgefÃ¤hrdung
mÃ¼sse ausgeschlossen werden.

Mit Bescheid vom 25. Juli 2000 lehnte die Beklagte den Antrag ab. Im
Widerspruchsverfahren reichte die KlÃ¤gerin eine Bescheinigung des Arztes fÃ¼r
Allgemeinmedizin â�� Psychotherapie â�� H vom 21. August 2000 ein. Den
Widerspruch wies die Widerspruchsstelle der Beklagten mit Widerspruchsbescheid
vom 8. September 2000 zurÃ¼ck. Die KlÃ¤gerin sei nach den getroffenen
medizinischen Feststellungen weder erwerbs- noch berufsunfÃ¤hig. Nach ihrem
beruflichen Werdegang seien ihr alle TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsfeldes
zumutbar. Unbeachtlich fÃ¼r einen Rentenanspruch sei, ob ArbeitsunfÃ¤higkeit
vorliege.

Mit der dagegen am 22. September 2000 erhobenen Klage hat die KlÃ¤gerin unter
Ã�berreichung eines Entlassungsberichts des W-Krankenhauses vom 26. Januar
2001 (stationÃ¤rer Aufenthalt vom 14. bis 26. Januar 2001) geltend gemacht, sie
fÃ¼hle sich nicht imstande, eine TÃ¤tigkeit auszuÃ¼ben. Sie benÃ¶tige Hilfe im
Haushalt etc â�¦ Das Sozialgericht hat den Arzt fÃ¼r Psychiatrie, Psychotherapie Dr.
B zum SachverstÃ¤ndigen ernannt. In seinem psychiatrischen Fachgutachten vom
12. Februar 2001 stellte er die Diagnosen

Alkohol- und Medikamentenmissbrauch bei Verdacht auf g-Alkoholismus in der
chronischen Phase, derzeit abstinent,
asthenisch/dysphores Zustandsbild,
Fettleber,
arterieller Bluthochdruck leichter AusprÃ¤gung,
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Spannungskopfschmerz

und gelangte zu dem Ergebnis, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch regelmÃ¤Ã�ig
mittelschwere Arbeiten im Freien und in geschlossenen RÃ¤umen im Gehen, Stehen
oder Sitzen vollschichtig verrichten. Zu vermeiden seien Arbeiten unter Zeitdruck
sowie in Nachtschichten. Wechselschicht sei zumutbar. Auf hohen Leitern und
GerÃ¼sten solle die KlÃ¤gerin nicht mehr tÃ¤tig sein. Ihre Fingergeschicklichkeit sei
nicht eingeschrÃ¤nkt. Sie kÃ¶nne, da kÃ¶rperlich ganz untrainiert, nur leichte bis
mittelschwere Gewichte heben und tragen. In der AusÃ¼bung geistiger Arbeiten sei
sie nicht beschrÃ¤nkt. Sie kÃ¶nne die gewÃ¶hnlichen Wege zur Arbeitsstelle
zurÃ¼cklegen und benÃ¶tige keine betriebsunÃ¼blichen Arbeitspausen.

Das Sozialgericht hat den Chefarzt Prof. Dr. F im Termin vom 18. Oktober 2001
Ã¼ber den Verlauf stationÃ¤rer Behandlungen der KlÃ¤gerin im Krankenhaus N
vom 24. MÃ¤rz bis 3. Mai, 3. bis 9. Juni und 23. Juli bis 11. August 2001 befragt und
dazu eine ergÃ¤nzende Stellungnahme des SachverstÃ¤ndigen Dr. B vom 5.
November 2001 eingeholt. Die KlÃ¤gerin hat Bescheinigungen des Arztes H vom 24.
Februar und 4. September 2002 zum Verfahren gereicht.

Mit Urteil vom 27. September 2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Es
ist dem Gutachter Dr. B gefolgt und hat im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, mit dem ihr
verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen sei die KlÃ¤gerin weder berufs- noch
erwerbsunfÃ¤hig.

Gegen das ihr am 31. Oktober 2002 zugestellte Urteil wendet sich die KlÃ¤gerin mit
der am 21. November 2002 eingelegten Berufung. Zu deren BegrÃ¼ndung trÃ¤gt
sie unter Ã�berreichung einer Bescheinigung des Arztes H vom 2. MÃ¤rz 2003 vor,
dem Gutachten von Dr. B kÃ¶nne nicht gefolgt werden. Sie sei nicht in der Lage,
einer ErwerbstÃ¤tigkeit nachzugehen. Zudem habe sich ihr Gesundheitszustand
nach der Begutachtung durch Dr. B verschlechtert.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 27. September 2002 sowie den Bescheid
der Beklagten vom 25. Juli 2000 in der Gestalt des Widerspruchsbescheid vom 8.
September 2000 aufzuheben und diese zu verurteilen, ihr seit dem 1. Juli 2000
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu
gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Der Senat hat Befundberichte vom Arzt H vom 14. April 2003 sowie vom Arzt fÃ¼r
Innere Medizin St vom 25. Juni 2003 eingeholt. Zu diesen Ã¤rztlichen Unterlagen hat
der SachverstÃ¤ndige Dr. B im Auftrag des Gerichts eine weitere ergÃ¤nzende
gutachterliche Stellungnahme vom 1. August 2003 abgegeben, auf die wegen der
nÃ¤heren Einzelheiten Bezug genommen wird.
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Die die KlÃ¤gerin betreffenden Renten- und Rehabilitationsakten der Beklagten
sowie die Prozessakten des Sozialgerichts Berlin zum Az.: S 22 RJ 1956/00-25 haben
vorgelegen und sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, aber nicht
begrÃ¼ndet. Das angefochtene Urteil vom 27. September 2001 ist nicht zu
beanstanden. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit oder BerufsunfÃ¤higkeit nach den Â§Â§ 43, 44
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch â�� SGB VI â�� in der bis zum 31. Dezember 2000
geltenden Fassung. Ein Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung ergibt sich
gleichfalls nicht aus der seit dem 1. Januar 2001 geltenden Neufassung des Â§ 43
SGB VI oder aus Â§ 240 SGB VI n. F.

Das vor dem 1. Januar 2001 geltende Recht kann hier â�� auch â�� angewandt
werden, weil der Rentenantrag bereits im Juli 2000 gestellt wurde und auch
Leistungen seither begehrt werden (vgl. Â§Â§ 300 Abs. 2, 302 b Abs. 1 SGB VI).

Nach Â§ 44 Abs. 1 SGB VI a. F. haben Versicherte bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, wenn sie

1. erwerbsunfÃ¤hig sind,
2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und
3. vor Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Die KlÃ¤gerin erfÃ¼llt zwar die sogenannten versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen fÃ¼r die beantragte Rentenart, sie ist aber nicht
erwerbsunfÃ¤hig. ErwerbsunfÃ¤hig sind nach Abs. 2 Satz 1 der genannten
Vorschrift Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare
Zeit auÃ�erstande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit
auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu erzielen, das ein
Siebtel der monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e Ã¼bersteigt. Diese gesetzlichen
Voraussetzungen erfÃ¼llt die KlÃ¤gerin nicht, sie erfÃ¼llt nicht einmal die weniger
strengen Kriterien der BerufsunfÃ¤higkeit.

BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen eines kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen
die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten,
die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter
BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres
bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Â§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB VI a. F.).

Zutreffend hat das Sozialgericht dargelegt, dass die KlÃ¤gerin keinen Berufsschutz
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beanspruchen und daher sozial zumutbar auf alle TÃ¤tigkeiten des sogenannten
allgemeinen Arbeitsmarktes verwiesen werden kann. Ausgangspunkt fÃ¼r die
PrÃ¼fung der BerufsunfÃ¤higkeit ist nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts â�� BSG â�� der "bisherige Beruf", den der Versicherte
ausgeÃ¼bt hat. In der Regel ist dies die letzte versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit, von der auch bei nur kurzfristiger AusÃ¼bung
auszugehen ist, wenn sie zugleich die qualitativ hÃ¶chste im Berufsleben gewesen
ist oder der Arbeitnehmer sich von einer frÃ¼her ausgeÃ¼bten hÃ¶herwertigen
TÃ¤tigkeit gelÃ¶st hat. Danach ist der "bisherige Beruf" der KlÃ¤gerin der einer
Alterpflegehelferin. Es kann im Ergebnis offen bleiben, ob sie diese TÃ¤tigkeit aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden noch ausÃ¼ben kann. Denn ein Versicherter ist nicht
schon dann berufsunfÃ¤hig, wenn er seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausÃ¼ben
kann, sondern erst dann, wenn er auch in keinem zumutbaren anderen Beruf mehr
tÃ¤tig sein kann. Zur Beurteilung der Zumutbarkeit sind von der Rechtsprechung
des BSG bezÃ¼glich der Arbeiterberufe verschiedene Berufsgruppen entwickelt
worden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Ausbildung Ã¼berragende
Bedeutung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines Berufes hat. Ausgehend von der am geringsten
qualifizierten TÃ¤tigkeit gibt es die Gruppen mit dem Leitberuf des "ungelernten
Arbeiters", des Arbeiters mit einer Ausbildung von bis zu 2 Jahren (angelernter
Arbeiter) und des Arbeiters mit einer mehr als 2 jÃ¤hrigen Ausbildung
(Facharbeiter). Die Gruppe der angelernten Arbeiter wird in einen oberen und einen
unteren Bereich zusÃ¤tzlich unterteilt. Dem oberen Bereich sind alle TÃ¤tigkeiten
mit einer regelmÃ¤Ã�igen (auch betrieblichen) Ausbildungs- oder Anlernzeit von
Ã¼ber 12 bis zu 24 Monaten zuzuordnen. GrundsÃ¤tzlich darf der Versicherte
lediglich auf TÃ¤tigkeiten der jeweils niedrigeren Gruppe im VerhÃ¤ltnis zu seinem
bisherigen Beruf verwiesen werden, soweit sie ihn weder nach seinem beruflichen
KÃ¶nnen und Wissen noch hinsichtlich seiner gesundheitlichen KrÃ¤fte
Ã¼berfordern (stÃ¤ndige Rechtsprechung des BSG, vgl. Urteil vom 12. September
1991 â�� 5 RJ 34/90 â�� SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr. 17). Die KlÃ¤gerin ist auch unter
BerÃ¼cksichtung der Dauer der BerufsausÃ¼bung als Altenpflegehelferin allenfalls
in den unteren Bereich der Gruppe der angelernten Arbeiter einzustufen, da sie
keine Ã¼ber eine bloÃ�e Einweisung und Einarbeitung hinausgehende echte
betriebliche Ausbildung von mehr als einem Jahr durchlaufen hat. Nach ihren
Angaben im Rentenantrag betrug die Anlernzeit lediglich ein viertel Jahr. Als
angelernte Arbeiterin â�� des unteren Bereichs â�� sind der KlÃ¤gerin alle
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes sozial zumutbar und es bedarf nicht
der generellen Benennung einer konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit.

Jedenfalls fÃ¼r TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verfÃ¼gt die
KlÃ¤gerin noch Ã¼ber ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen. Zu dessen
Beurteilung folgt der Senat ebenso wie bereits das Sozialgericht den
nachvollziehbaren und damit Ã¼berzeugenden Feststellungen des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr. B, die erkennbar auf einer sorgfÃ¤ltigen Meinungsbildung
aufgrund eingehender Untersuchung der KlÃ¤gerin und umfÃ¤nglicher
BerÃ¼cksichtigung der in den Gerichts- und Verwaltungsakten befindlichen
Unterlagen beruhen. Das genannte Gutachten ist auch deshalb Ã¼berzeugend, weil
darin das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin Ã¤hnlich wie bereits durch Dr. R im
Gutachten vom 6. Januar 2000 in Verbindung mit seiner prÃ¼fÃ¤rztlichen
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Stellungnahme vom 20. Juli 2000 und durch die Ã�rzte der Rehabilitationsklinik im
Entlassungsbericht vom 17. Mai 2000 beurteilt wird. Dabei kommt der
EinschÃ¤tzung der zuletzt genannten Stelle nach Auffassung des Gerichts
besondere Bedeutung zu, da es sich um eine Fachklinik fÃ¼r die Erkrankungen der
KlÃ¤gerin mit entsprechend hoher Beurteilungskompetenz handelt. Zudem befand
sich die KlÃ¤gerin dort Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum in stationÃ¤rer
Behandlung, so dass auch aus diesem Grund ihre Beschwerden sowie das
verbliebene LeistungsvermÃ¶gen umfÃ¤nglich festgestellt bzw. beurteilt werden
konnten.

Der abweichenden Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens durch den behandelnden
Arzt H vermochte sich das Gericht nicht anzuschlieÃ�en. Mit dessen EinschÃ¤tzung
hat sich der SachverstÃ¤ndige Dr. B, der als unabhÃ¤ngiger Gutachter in keinem
engen Arzt-Patienten-VerhÃ¤ltnis zur KlÃ¤gerin steht, ausfÃ¼hrlich in seinen
ergÃ¤nzenden Stellungnahmen vom 5. November 2001 und 1. August 2003
auseinandergesetzt und dargelegt, warum ihnen nicht zu folgen ist. Diesen
AusfÃ¼hrungen schlieÃ�t sich der Senat an. Entscheidend ist insoweit, dass nach
den gutachterlichen Feststellungen der Substanzmissbrauch dem Einfluss der
KlÃ¤gerin nicht entzogen ist, da ihre Willensbestimmung nicht krankheitsbedingt
aufgehoben ist.

Vom SachverstÃ¤ndigen ist zudem nachvollziehbar dargelegt worden, dass es auch
unter BerÃ¼cksichtigung der hÃ¤ufigen stationÃ¤ren Behandlungen in 2001 zu
keiner bedeutsamen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der KlÃ¤gerin
gekommen ist. Die KlÃ¤gerin macht zwar eine solche Verschlechterung ohne
nÃ¤here Angaben geltend, diese wird aber selbst durch die zur ergÃ¤nzenden
BerufungsbegrÃ¼ndung vorgelegte Bescheinigung des Arztes H vom 2. MÃ¤rz 2003
nicht nachvollziehbar belegt, denn darin heiÃ�t es, das Krankheitsbild bestehe
unverÃ¤ndert fort. Unter BerÃ¼cksichtigung dieser EinschÃ¤tzung ist es nicht
Ã¼berzeugend, wenn der Arzt in der gleichen Bescheinigung auch eine
allmÃ¤hliche und zunehmende Verschlechterung des Zustandes behauptet. Zudem
gab er im Befundbericht vom 14. April 2003 an, die von ihm erhobenen Befunde
seien etwa gleichbleibend. Die vom Arzt St im Befundbericht vom 25. Juni 2003
angegebene progrediente Verschlechterung der psychischen Situation der
KlÃ¤gerin rechtfertigt keine andere Beurteilung, denn gegenÃ¼ber dem
Gerichtsgutachter und auch dem Arzt H verfÃ¼gt der Arzt fÃ¼r Innere Medizin St
Ã¼ber eine geringere Fachkompetenz zur Beurteilung dieser Beschwerden.

Es besteht kein Anspruch auf Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung
seit dem 1. Januar 2001 nach Â§Â§ 43, 240 SGB VI in der geltenden Fassung. Die
KlÃ¤gerin ist nicht teilweise und erst recht nicht voll erwerbsgemindert, weil sie
noch Arbeiten vollschichtig ausÃ¼ben kann.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -.

Die Revision ist nicht zugelassen worden, weil die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs.
2 Nrn. 1 und 2 SGG nicht vorliegen.

                               6 / 7

https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/240.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html


 

Erstellt am: 24.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://www.tcpdf.org

